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Wien, am 7. Februar 1972 
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Anfrage Nr. 151/J der Abgeordneten 
Pay und Genossen; 
betr. Schvlerlastverkehr auf den 
'Bundesstraßen 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Benya 
Par I a m e n t 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage 
Nr.151/J, die die Abgeordneten Pay und Genossen am 20. Dezember 1971 
an mich richteten, beehre ich mi.ch, folgendes mitzuteilen: 

1.) Gibt es zur Zeit gesetzliche Möglichkeiten, 
den Schwerlastverkehr ab einer bestimmten 
Tonnage auf die Beförderung durch die Eisen
bahn zu verweisen ? 

Bis zu w'elcher Tonnage Güter mit Kraftfahr
zeugen befördert werden dürfen, ergibt sich aus den Bestimmungen 
des Kraftfahrgesetzes (siehe §§ 4 und 101 Abs. 1)~ Bei der Fest
legung der in diesem Gesetz enthaltenen Gevlichtsgrenzen war im 
Hinblick auf die geographische Lage 'Österreichs im besonderen Maße 
auf die einschlägigen Vorschriften der Nachbarstaaten Bedacht zu 
nehmen, ztunal internationale Vereinbarungen die Benützung der 
Straßen im zwischenstaatlichen Verkehr gewährleisten sollen (Genfer 
Abkommen 1949, Wiener Übereinkommen 1968). 

In diesem Zusammenhang darf auf die 178.EG
(Verkeh1:>s-) Ministertagung vom 3.12" 1971 verwiesen v"erden, die 
sich mit der Frage der Gewichte und Abmessungen der Nutzfahrzeuge 
befaßt hat und bei der erv/ogen wurde, die höchst zu.lässige Achs
last für eine Einzelachse von derzeit 10 Tonnen auf 11.5 Tonnen 
zu erhöhen. Diese Frage vroxde im übrigen auch an die Europäische 
Konferenz der Verkehrsminister (CmJT) herangetragen. Dort haben 
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die österreichischen Delegierten die im übrigen schon mehrfach 

vertretene Ansicht geäußert, daß eine Erhöhung der derzeit im 
europäischen Raum üblichen Abmessungen und Gewichte der Yü'aft

fahrzeuge schon im Hinblick auf die Verkehrssicherheit nicht an

gestrebt v,rerden sollte 0 Eine I:'estlegung der Achslast ü-oer 

10 Tormen hätte auch sehr nachteilige Auswirkungen auf den Zu

stand der Straßen und die dadurch bedingten Investitionen \\rl.irden 

für die Infrastr-uldur eine bedeutende Budgetbelastung darstellen. 

Darüberhinaus ,vUrde eine solche Maßnahme die FIUssigkei t des 

Verkehrs keines'wegs fördern unel die Straßendv.J:'chlässigkeit 

ungünstig beeinflussen. 

20) Wenn nicht, ist-daran gedacht, entsprechen

de gesetzliche Maßnah.rnell in Ervlägnng zu ziehen bZV1.. diesen Fragen

kOilllüex mit den Betroffenen zu erörtern? 

Im Hinblick auf die internationale Ver

flechtung dieses Problems wären gesetzliche Maßncd:1.!"Jlen y mit dem 

Ziele einer wesentlichen Veränderung der Gegebenheiten verfr'dht, 

weil in den für die Verkehrspolitik verant"\vortlichel1 europäischen 

Gremien die Disk'etssion um diesen ]?ragenkomplex noch im Gange ist c 

f) 
! I 
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